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(57) Hauptanspruch: Neustartsteuerungsvorrichtung, die
an einem Fahrzeug (100) angewendet wird, das mit ei-
ner Verbrennungskraftmaschine (10), einem Elektromotor
(11), der mit einer Ausgangswelle (6) der Verbrennungs-
kraftmaschine verbunden ist, sodass ein Drehmoment an
die Ausgangswelle angelegt wird, um eine Drehzahl der
Verbrennungskraftmaschine zu erhöhen, einem Antriebs-
rad (15), einer Kupplungsvorrichtung (13), die in Eingriff ge-
bracht oder abgetrennt wird, um eine Kraftübertragung zwi-
schen der Ausgangswelle der Verbrennungskraftmaschi-
ne und dem Antriebsrad zuzulassen oder zu unterbinden,
und einem Fahrzeuggeschwindigkeitserfassungsabschnitt
(17), der eine Fahrzeuggeschwindigkeit erfasst, ausgestat-
tet ist, wobei die Neustartsteuerungsvorrichtung (16) auf-
weist:
einen Durchführungsbedingungsbestimmungsabschnitt,
der bestimmt, ob eine Durchführungsbedingung, dass das
Fahrzeug einen Segelbetrieb durchführt, erfüllt ist;
einen Segelbetriebsabschnitt, der eine Kraftstoffzufuhr zu
der Verbrennungskraftmaschine beendet und die Kupp-
lungsvorrichtung abtrennt, um einen Segelbetrieb des
Fahrzeugs durchzuführen, wenn der Durchführungsbedin-

gungsbestimmungsabschnitt bestimmt, dass die Durchfüh-
rungsbedingung erfüllt ist;
einen Neustartbedingungsbestimmungsabschnitt, der be-
stimmt, ob eine Neustartbedingung zum Neustarten der
Verbrennungskraftmaschine erfüllt ist, während sich das
Fahrzeug im Segelbetrieb befindet;
einen Anschubstartabschnitt, der die Kupplungsvorrichtung
in Eingriff bringt, ...
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Beschreibung

[Technisches Gebiet]

[0001] Die vorliegende Offenbarung bezieht sich auf
eine Steuerungsvorrichtung, die einen Wieder- bzw.
Neustart einer Verbrennungskraftmaschine steuert.

[Stand der Technik]

[0002] In vergangenen Jahren ist eine Leerlauf-
reduktionsfreilauftechnologie erforderlich geworden,
um die Kraftstoffwirtschaftlichkeit zu verbessern, bei
der eine Verbrennungskraftmaschine (als Maschi-
ne bezeichnet) gestoppt wird und ein Segelbetrieb
durchgeführt wird.

[0003] Gemäß der JP 2015 - 14 231 A gilt, dass
wenn ein Neustarterfordernis für eine Maschine er-
zeugt wird, während sich ein Fahrzeug im Segelbe-
trieb befindet, und eine Rotationsschwankung einer
Ausgangswelle, die mit einem Antriebsrad verbunden
ist, höher ist als ein eingestellter Wert, eine Kupp-
lung mit einer Ausgangswelle der Maschine verbun-
den wird, sodass eine Drehzahl der Maschine durch
eine Antriebskraft, die ein fahrendes Fahrzeug auf-
weist, erhöht wird, wodurch die Maschine wieder bzw.
neu gestartet wird (als Schubstart bezeichnet). Dar-
über hinaus gilt, dass wenn die Rotationsschwan-
kung der Ausgangswelle niedriger ist als der einge-
stellte Wert, die Maschine durch einen Startermotor
gestartet wird.

[0004] In einem mit einer solchen Leerlaufredukti-
onsfreilauftechnologie ausgestatteten Fahrzeug gilt,
dass weil die Maschine gestoppt werden kann, wäh-
rend ein Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit fährt,
es erforderlich ist, sicher einen Neustart der Maschi-
ne durchzuführen. Jedoch ist der Neustart der Ma-
schine durch den in der JP 2015 - 14 231 A beschrie-
benen Schubstart nicht immer sichergestellt. Glei-
chermaßen ist der Neustart der Maschine durch den
Startermotor nicht immer sichergestellt.

[0005] Die Druckschrift JP 2000 - 220 557 A be-
schreibt eine Neustartvorrichtung mit einem Ver-
brennungsmotor, einen Motorgenerator und einem
Elektromotor, wobei der Verbrennungsmotor bei ei-
nem Verzögern/Repetieren abgeschaltet wird. Fer-
ner zeigt die US 6 524 217 B1 eine erste Motor-
starteinrichtung, um die Kupplungsvorrichtung in ei-
nen gelösten Zustand zu bringen und den Anlasser
zu aktivieren, um den Verbrennungsmotor zu star-
ten, wenn das Fahrzeug in einem Fahrzustand fährt,
in dem der Verbrennungsmotor nicht mit der kineti-
schen Energie des Fahrzeugs gestartet werden kann,
während die Kupplungsvorrichtung in einem einge-
rückten Zustand ist, und eine zweite Motorstartein-
richtung, um die Kupplungsvorrichtung in den einge-
rückten Zustand zu bringen, um den Verbrennungs-

motor mit der kinetischen Energie des Fahrzeugs
zu starten, wenn das Fahrzeug in einem Fahrzu-
stand fährt, in dem der Verbrennungsmotor mit der
kinetischen Energie des Fahrzeugs gestartet wer-
den kann, während die Kupplungsvorrichtung in dem
eingerückten Zustand gehalten wird. Die nachver-
öffentlichte Druckschrift DE 10 2013 225 150 A1
offenbart ein Verfahren zum Start eines Verbren-
nungsmotors, wobei während Segelns des Kraftfahr-
zeugs der Verbrennungsmotor durch Schließen der
Kupplung anschleppbar ist. Weiterhin beschreibt die
DE 103 23 283 A1 einen Wiederstart eines Verbren-
nungsmotors, indem der Verbrennungsmotor mittels
der Kupplung mit einem Anlassermotor verbunden
wird. Die DE 10 2007 047 091 A1 zeigt modulare
Funktionseinheiten zum Starten und Stoppen eines
Verbrennungsmotors, wobei für jede Start-/Stopp-Si-
tuation eine spezifische, modulare Funktion in Form
eines Funktionsmoduls vorgesehen ist.

[Zusammenfassung der Erfindung]

[0006] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Offen-
barung, eine Neustartsteuerungsvorrichtung bereit-
zustellen, die dazu fähig ist, einen Neustart einer Ma-
schine sicher durchzuführen, während sich ein Fahr-
zeug im Segelbetrieb befindet.

[0007] Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen der
unabhängigen Patentansprüche gelöst. Vorteilhafte
Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der
Unteransprüche.

[0008] Gemäß der vorliegenden Offenbarung wird
eine Neustartsteuerungsvorrichtung an einem Fahr-
zeug angewendet, das mit einer Verbrennungskraft-
maschine, einem Elektromotor, der mit einer Aus-
gangswelle der Verbrennungskraftmaschine verbun-
den ist, sodass ein Drehmoment an die Ausgangs-
welle angelegt wird, um eine Drehzahl der Verbren-
nungskraftmaschine zu erhöhen, einem Antriebsrad
und einer Kupplungsvorrichtung, die in Eingriff ge-
bracht oder getrennt wird, um eine Kraftübertragung
zwischen der Ausgangswelle der Verbrennungskraft-
maschine und dem Antriebsrad zuzulassen oder zu
unterbinden, ausgestattet ist.

[0009] Die Neustartsteuerungsvorrichtung um-
fasst einen Durchführungsbedingungsbestimmungs-
abschnitt, der bestimmt, ob eine Durchführungs-
bedingung, dass das Fahrzeug einen Segelbetrieb
durchführt, erfüllt ist; einen Segelbetriebsabschnitt,
der eine Kraftstoffzufuhr zu der Verbrennungskraft-
maschine beendet und die Kupplungsvorrichtung
abtrennt, um einen Segelbetrieb des Fahrzeugs
durchzuführen, wenn der Durchführungsbedingungs-
bestimmungsabschnitt bestimmt, dass die Durch-
führungsbedingung erfüllt ist; einen Neustartbedin-
gungsbestimmungsabschnitt, der bestimmt, ob ei-
ne Neustartbedingung zum Neustarten der Verbren-
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nungskraftmaschine erfüllt ist, während sich das
Fahrzeug im Segelbetrieb befindet; einen Anschub-
startabschnitt, der die Kupplungsvorrichtung in Ein-
griff bringt, um eine Drehzahl der Verbrennungs-
kraftmaschine durch eine durch den Segelbetrieb er-
zeugte Antriebskraft zu erhöhen, und die Kraftstoff-
zufuhr zu der Verbrennungskraftmaschine wieder
öffnet, um die Verbrennungskraftmaschine zu star-
ten; einen Anlaufstartabschnitt, der die Drehzahl der
Verbrennungskraftmaschine mittels des Elektromo-
tors erhöht, und die Kraftstoffzufuhr zu der Verbren-
nungskraftmaschine wieder öffnet, um die Verbren-
nungskraftmaschine zu starten; und einen Verdopp-
lungsinbetriebnahmeabschnitt, der versucht, die Ver-
brennungskraftmaschine durch den Anschubstart-
abschnitt oder den Anlaufstartabschnitt zu starten,
wenn der Neustartbedingungsbestimmungsabschnitt
bestimmt, dass die Neustartbedingung erfüllt ist, und
der versucht, die Verbrennungskraftmaschine durch
den anderen des Anschubstartabschnitts oder des
Anlaufstartabschnitts zu starten, wenn die Verbren-
nungskraftmaschine nicht gestartet wurde.

[0010] Gemäß der vorstehenden Konfiguration wird
die Neustartsteuerungsvorrichtung an einem Fahr-
zeug angewendet, das mit einer Verbrennungskraft-
maschine, einem Antriebsrad, einer Kupplungsvor-
richtung, die sich in Eingriff oder abgetrennt befindet,
um eine Kraftübertragung zwischen der Ausgangs-
welle der Verbrennungskraftmaschine und dem An-
triebsrad zuzulassen oder zu unterbinden, und ei-
nem Elektromotor, der mit einer Ausgangswelle der
Verbrennungskraftmaschine verbunden ist, sodass
ein Drehmoment an die Ausgangswelle angelegt
wird, um eine Drehzahl der Verbrennungskraftma-
schine zu erhöhen, ausgestattet ist. Die Neustart-
steuerungsvorrichtung ist mit einem Durchführungs-
bedingungsbestimmungsabschnitt ausgestattet, der
bestimmt, ob eine Durchführungsbedingung erfüllt
ist, damit das Fahrzeug einen Segelbetrieb durch-
führt. Wenn bestimmt wird, dass die Durchführungs-
bedingung erfüllt ist, beendet ein Segelbetriebsab-
schnitt eine Kraftstoffzufuhr zu der Verbrennungs-
kraftmaschine und trennt die Kupplungsvorrichtung
ab, um einen Segelbetrieb des Fahrzeugs durch-
zuführen. Ein Neustartbedingungsbestimmungsab-
schnitt bestimmt, ob eine Neustartbedingung zum
Neustarten der Verbrennungskraftmaschine erfüllt
ist, während sich das Fahrzeug im Segelbetrieb be-
findet.

[0011] Gemäß der vorliegenden Neustartsteue-
rungsvorrichtung wird der Neustart der Maschine ge-
mäß zwei Konfigurationen ausgeführt, während sich
das Fahrzeug im Segelbetrieb befindet. Gemäß ei-
ner Konfiguration bringt ein Anschubstartabschnitt
die Kupplungsvorrichtung in Eingriff, um eine Dreh-
zahl der Verbrennungskraftmaschine durch eine An-
triebskraft, die durch den Segelbetrieb erzeugt wird,
zu erhöhen, und öffnet anschließend wieder die Kraft-

stoffzufuhr zu der Verbrennungskraftmaschine, um
die Verbrennungskraftmaschine zu starten. Gemäß
der anderen Konfiguration erhöht ein Anlaufstartab-
schnitt die Drehzahl der Verbrennungskraftmaschi-
ne mittels des Elektromotors, und öffnet anschlie-
ßend wieder die Kraftstoffzufuhr zu der Verbren-
nungskraftmaschine, um die Verbrennungskraftma-
schine zu starten. Wenn der Neustartbedingungs-
bestimmungsabschnitt bestimmt, dass die Neustart-
bedingung erfüllt ist, versucht ein Verdopplungs-
inbetriebnahmeabschnitt die Verbrennungskraftma-
schine durch den Anschubstartabschnitt oder den
Anlaufstartabschnitt zu starten. Wenn die Verbren-
nungskraftmaschine nicht gestartet wurde, versucht
der Verdopplungsinbetriebnahmeabschnitt, die Ver-
brennungskraftmaschine durch den anderen des An-
schubstartabschnitts oder des Anlaufstartabschnitts
zu starten. Wie vorstehend wird der Neustart der Ver-
brennungskraftmaschine doppelt versucht, sodass
der Neustart der Verbrennungskraftmaschine sicher
ausgeführt werden kann.

Figurenliste

[0012] Die vorstehenden und weiteren Aufgaben,
Merkmale und Vorteile der vorliegenden Offenbarung
werden anhand der nachfolgenden detaillierten Be-
schreibung mit Bezugnahme auf die anhängenden
Zeichnungen besser ersichtlich.

Fig. 1 ist eine Abbildung, die eine Gesamtkonfi-
guration eines Fahrzeugs gemäß einem gegen-
wärtigen Ausführungsbeispiel zeigt.

Fig. 2 ist ein Ablaufdiagramm, das eine ECU ge-
mäß dem gegenwärtigen Ausführungsbeispiel
ausführt.

Fig. 3 ist ein Ablaufdiagramm, das eine ECU ge-
mäß einem weiteren Ausführungsbeispiel aus-
führt.

[Ausführungsbeispiele zum
Ausführen der Erfindung]

[0013] Nachstehend wird eine Neustartsteuerungs-
vorrichtung für eine Verbrennungskraftmaschine ge-
mäß der vorliegenden Offenbarung unter Bezugnah-
me auf die Zeichnungen beschrieben.

[0014] Fig. 1 zeigt eine Konfiguration eines Fahr-
zeugs 100 mit einer Verbrennungskraftmaschine, die
als eine Maschine bezeichnet wird. Ein ISG (integrier-
ter Startergenerator) 11 ist mit einer Ausgangswelle
(Kurbelwelle) 6 der Maschine 10 verbunden. Der ISG
11 wird durch die Kurbelwelle 6 angetrieben und weist
eine Maschinenstartfunktion sowie eine Ausgabeun-
terstützungsfunktion zusätzlich zu einer Leistungser-
zeugungsfunktion auf. Als die Maschinenstartfunkti-
on legt der ISG 11 ein Drehmoment an die Kurbel-
welle 6 zum Starten der Maschine 10 an, in der kei-
ne Kraftstoffverbrennung ausgeführt wird, nachdem
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die Maschine 10 aufgewärmt ist. Wenn beispiels-
weise die Maschine 10 nach einer Leerlaufreduktion
neu gestartet wird, wird die Maschinenstartfunktion
durchgeführt. Darüber hinaus, als die Ausgabeunter-
stützungsfunktion, legt der ISG 11 ein Drehmoment
an die Kurbelwelle 6 an, während das Fahrzeug fährt,
nachdem die Maschine 10 gestartet wurde, sodass
die Kurbelwelle 6 mit einer Unterstützung des ISG 11
angetrieben wird. Daher entspricht der ISG 11 einem
Elektromotor.

[0015] Darüber hinaus ist die Kurbelwelle 6 sequen-
tiell mit einer Fluidreibungsverbindung (Momenten-
wandler) 12, einer Kupplung (Kupplungsvorrichtung)
13, einem Automatikgetriebe (Automatikgetriebevor-
richtung) 14 und einem Antriebsrad 15 verbunden.
Die Kurbelwelle 6 kann mit dem Antriebsrad 15 über
die Momentenwandler 12, die Kupplung 13 und das
Automatikgetriebe 14 verbunden werden.

[0016] Das Automatikgetriebe 14 weist ein Mehr-
stufenschaltsystem, das mit einem Planetengetriebe-
mechanismus ausgestattet ist, ein CVT und derglei-
chen auf. Die Kupplung 13 ist eine Vorwärtskupp-
lung. Das Automatikgetriebe 14 weist einen Park-(P-
)Bereich, einen Rückwärts-(R-)Bereich, einen Neu-
tral- bzw. Leerlauf-(N-) Bereich, einen Fahr-(D-)Be-
reich (erster Bereich, zweiter Bereich) auf. Wenn sich
die Kupplung 13 in Eingriff befindet, wird das Dreh-
moment der Maschine 10 an die Antriebsräder 15
über die Kurbelwelle 6 übertragen.

[0017] Eine elektronische Steuerungseinheit (ECU)
16 weist einen Mikrocomputer auf und steuert Aus-
gaben der Maschine 10 und des ISG 11 basierend
auf verschiedenen Informationen. Die verschiedenen
Informationen umfassen eine durch einen Fahrzeug-
geschwindigkeitssensor (Fahrzeuggeschwindigkeits-
erfassungsabschnitt) 17 erfasste Fahrzeuggeschwin-
digkeit und eine Drehzahl der Maschine 10, die durch
einen Drehzahlsensor 18 erfasst wird.

[0018] Im gegenwärtigen Ausführungsbeispiel ent-
spricht die ECU 16 einem Durchführungsbedin-
gungsbestimmungsabschnitt, einem Segelbetriebs-
abschnitt, einem Neustartbedingungsbestimmungs-
abschnitt, einem Anschubstartabschnitt, einem An-
laufstartabschnitt, einem Verdopplungsinbetriebnah-
meabschnitt, einem Zwangsanlaufstartabschnitt und
einem Übersetzungsverhältnissteuerungsabschnitt.

[0019] Es wird angenommen, dass das Fahrzeug
100, das die vorstehende Konfiguration aufweist, in
einen Segelbetriebszustand (Leerlaufreduktionsfrei-
lauf) gebracht wird, bei dem die Maschine 10 ge-
stoppt ist, während das Fahrzeug mit hoher Ge-
schwindigkeit fährt. In diesem Fall ist es notwendig,
sicher die Maschine 10 neu zu starten. Wenn die her-
kömmliche Technologie angewendet wird (beispiels-
weise Neustart durch einen Starter), ist es wahr-

scheinlich, dass der Neustart der Maschine 10 fehl-
schlagen kann.

[0020] Gemäß dem gegenwärtigen Ausführungsbei-
spiel führt die ECU 16 eine Neustartsteuerung der
Maschine 10 aus, die in Fig. 2 zwei gezeigt ist. Wenn
es erforderlich ist, die Maschine 10 neu zu starten,
kann der Neustart der Maschine 10 auf zwei Wei-
sen doppelt versucht werden. Auf eine Weise (An-
schubstart) wird die Maschine 10 durch ein Dreh-
moment entsprechend einer kinetischen Energie, die
das Fahrzeug aufweist, neu gestartet. Auf die andere
Weise wird die Maschine 10 durch ein Drehmoment,
das der ISG 11 ausgibt, neu gestartet.

[0021] Bezugnehmend auf Fig. 2 wird nachstehend
die Neustartsteuerung der Maschine 10, die die ECU
16 ausführt, beschrieben. Die in Fig. 2 gezeigte
Neustartsteuerung der Maschine 10 wird wiederholt
durch die ECU 16 zu einem spezifizierten Zyklus aus-
geführt, während sich die ECU 16 in Betrieb befindet.

[0022] In Schritt 100 wird bestimmt, ob eine Durch-
führungsbedingung zum Durchführen des Leerlaufre-
duktionsfreilaufbetriebs erfüllt ist. Die Durchführungs-
bedingung umfasst eine Umgebungsbedingung, eine
Fahrzeugbedingung, eine Energiequellenbedingung,
eine Maschinenbedingung und eine Fahrerbetriebs-
bedingung. Insbesondere ist die Umgebungsbedin-
gung erfüllt, wenn eine Umgebungstemperatur inner-
halb eines bestimmten Bereichs liegt und ein atmo-
sphärischer Druck innerhalb eines bestimmten Be-
reichs liegt. Die Fahrzeugbedingung ist erfüllt, wenn
eine Fahrzeuggeschwindigkeit „ve“ innerhalb eines
bestimmten Bereichs (beispielsweise 40-120 km/h)
liegt, ein Fahrbahnoberflächengradient (Steigung) in-
nerhalb eines bestimmten Bereichs liegt, ein An-
triebsausmaß von elektrischen Komponenten nicht
größer als ein bestimmtes Ausmaß ist, ein negativer
Bremsdruck größer ist als ein bestimmter negativer
Druck, und keine Unterbindungsanforderung von ei-
ner anderen ECU erzeugt wird. Die Energiequellen-
bedingung ist erfüllt, wenn eine Batteriekapazität in-
nerhalb eines bestimmten Bereichs liegt, keine elek-
trische Energie erzeugt wird (ausgenommen einen
Fall, in dem eine elektrische Energieerzeugung er-
forderlich ist, wenn sich das Fahrzeug im Segelbe-
trieb befindet), und keine Unterbindungsanforderung
von einem Energiequellensystem erzeugt wird. Die
Maschinenbedingung ist erfüllt, wenn eine Kühlmit-
teltemperatur innerhalb eines bestimmten Bereichs
liegt und eine Getriebeöltemperatur innerhalb eines
bestimmten Bereichs liegt. Die Fahrerbetriebsbedin-
gung ist erfüllt, wenn ein Fahrpedal auf AUS steht,
eine Bremse auf AUS steht und eine Schalthebelpo-
sition der D-Bereich ist.

[0023] Wenn nicht bestimmt wird, dass die vor-
stehende Durchführungsbedingung erfüllt ist (S100:
NEIN), wird die Durchführung des Leerlaufredukti-
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onsfreilaufbetriebs nicht zugelassen und die Steue-
rung wird beendet. Wenn bestimmt wird, dass die vor-
stehende Durchführungsbedingung erfüllt ist (S100:
JA), fährt der Ablauf zu Schritt 110 fort, in dem
der Leerlaufreduktionsfreilaufbetrieb des Fahrzeugs
durchgeführt wird. Es sei angemerkt, dass der Leer-
laufreduktionsfreilaufbetrieb einen Fahrzeugzustand
repräsentiert, in dem eine Kraftstoffzufuhr zu der Ma-
schine 10 gestoppt ist und die Kupplung 13 abge-
trennt ist, sodass sich das Fahrzeug im Segelbetrieb
befindet.

[0024] In Schritt 120 wird bestimmt, ob eine Neu-
startanforderung bezüglich der Maschine 10 er-
zeugt wird. Im gegenwärtigen Ausführungsbeispiel
gilt, dass wenn ein Herabdrückausmaß Acc des Be-
schleuniger- bzw. Fahrpedals größer ist als ein spe-
zifiziertes bzw. bestimmtes Ausmaß Acc0, wird be-
stimmt, dass die Neustartanforderung erzeugt wird.
Wenn nicht bestimmt wird, dass die Neustartanforde-
rung bezüglich der Maschine 10 erzeugt wird (S120:
NEIN), wird die Bestimmung in Schritt 120 wiederholt,
bis die Neustartanforderung bezüglich der Maschine
10 erzeugt wird. Wenn bestimmt wird, dass die Neu-
startanforderung bezüglich der Maschine 10 erzeugt
wird (S120: JA), fährt der Ablauf zu Schritt 130 fort.

[0025] In Schritt 130 wird der ISG 11 angetrieben,
um ein Drehmoment zu erzeugen, das die Maschi-
ne 10 antreibt, und anschließend wird die Kraftstoff-
verbrennung durchgeführt, um die Maschine 10 wie-
der bzw. neu zu starten. Zu diesem Zeitpunkt ist die
Kupplung 13 abgetrennt und der Leerlaufbetrieb des
Fahrzeugs wird beibehalten.

[0026] In Schritt 140 wird bestimmt, ob der Start der
Maschine 10 erfolgreich war. Im gegenwärtigen Aus-
führungsbeispiel gilt, dass wenn die Drehzahl der
Maschine 10, die durch den Drehzahlsensor 18 er-
fasst wird, einen Schwellenwert α übersteigt, es be-
stimmt wird, dass der Start der Maschine 10 erfolg-
reich war. Der Schwellenwert α ist als ein Minimal-
wert, auf den die Maschinendrehzahl angestiegen ist,
wenn der Start der Maschine 10 erfolgreich war, fest-
gelegt. Wenn bestimmt wird, dass der Start der Ma-
schine 10 erfolgreich war (S140: JA), wird die Kupp-
lung 13 in Eingriff gebracht und die Steuerung wird
beendet. Wenn nicht bestimmt wird, dass der Start
der Maschine 10 erfolgreich war (S140: NEIN), fährt
der Ablauf zu Schritt 150 fort.

[0027] In Schritt 150 erfasst der Fahrzeuggeschwin-
digkeitssensor 17 die Fahrzeuggeschwindigkeit „ve“.
In Schritt 160 wird bestimmt, ob die durch den Fahr-
zeuggeschwindigkeitssensor 17 erfasste Fahrzeug-
geschwindigkeit „ve“ größer ist als ein spezifischer
bzw. bestimmter Wert „ve0“ (beispielsweise 20 km/h).
Der spezifische Wert „ve0“ wird als eine Fahrzeug-
geschwindigkeit festgelegt, bei der die Maschine 10
durch einen Anschubstart neu gestartet werden kann.

Wenn bestimmt wird, dass die Fahrzeuggeschwin-
digkeit „ve“ größer ist als die spezifizierte Geschwin-
digkeit „ve0“ (S160: JA), fährt der Ablauf zu Schritt
170 fort.

[0028] In Schritt 170 wird die Kupplung 13 in Eingriff
gebracht und die Maschine 10 wird durch den An-
schubstart wieder bzw. neu gestartet. Insbesondere,
wenn die Kupplung 13 in Eingriff gebracht wird, wird
die Drehung des Antriebsrades 15, die durch den Se-
gelbetrieb des Fahrzeugs erzeugt wird, über das Au-
tomatikgetriebe 14, die Kupplung 13 und den Momen-
tenwandler 12 an die Kurbelwelle 16 übertragen, wo-
durch die Maschine 10 gedreht wird. Während sich
die Maschine 10 dreht, wird eine Kraftstoffverbren-
nung durchgeführt, um die Maschine 10 zu starten.
Anschließend wird die Steuerung beendet.

[0029] Wenn nicht bestimmt wird, dass die Fahr-
zeuggeschwindigkeit „ve“ größer ist als die spezifi-
zierte Geschwindigkeit „ve0“ (S160: NEIN), fährt der
Ablauf des Schritt 180 fort. In Schritt 180 wird be-
stimmt, dass die Drehzahl der Maschine 10 nicht le-
diglich durch die von dem Antriebsrad 15 übertrage-
ne Drehung ausreichend erhöht werden kann, weil
die Fahrzeuggeschwindigkeit „ve“ niedrig ist. Zusätz-
lich zu der von dem Antriebsrad 15 übertragenen Dre-
hung wird die Ausgabe des ISG 11 an die Maschine
10 angelegt, sodass die Drehzahl der Maschine 10
ausreichend erhöht wird. Der Ablauf fährt zu Schritt
170 fort, in dem der Neustart der Maschine 10 durch
den Anschubstart ausgeführt wird. Anschließend wird
die Steuerung beendet.

[0030] Anhand der vorstehenden Konfiguration
weist die ECU 16 gemäß dem gegenwärtigen Aus-
führungsbeispiel die folgenden Vorteile auf.

[0031] Um die Maschine 10 wieder bzw. neu zu star-
ten, während sich das Fahrzeug im Segelbetrieb be-
findet, wird der Neustart der Maschine 10 gemäß
zwei Konfigurationen ausgeführt. Gemäß einer Kon-
figuration, nachdem die Drehzahl der Maschine 10
durch den ISG 11 erhöht wurde, wird die Kraftstoffzu-
fuhr zu der Maschine 10 zum Starten der Maschine
10 wieder geöffnet. Gemäß der anderen Konfigurati-
on wird die Kupplung 13 in Eingriff gebracht, um die
Drehzahl der Maschine 10 durch eine Antriebskraft
des Freiluftbetriebs zu erhöhen. Anschließend wird
die Kraftstoffzufuhr zu der Maschine 10 zum Star-
ten der Maschine 10 wieder geöffnet (Anschubstart).
Wenn bestimmt wird, dass eine Neustartanforderung
bezüglich der Maschine 10 erzeugt wird, wird der
Neustart der Maschine 10 durch den ISG 11 versucht.
Wenn der Neustart der Maschine 10 fehlschlägt, wird
der Anschubstart zum Neustarten der Maschine 10
ausgeführt. Wie vorstehend wird der Wieder- bzw.
Neustart der Maschine 10 doppelt versucht, sodass
der Wieder- bzw. Neustart der Maschine 10 sicher
ausgeführt werden kann.
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[0032] Gemäß dem gegenwärtigen Ausführungsbei-
spiel gilt, dass wenn die Neustartanforderung bezüg-
lich der Maschine 10 erzeugt wird, der Neustart der
Maschine 10 zunächst durch den ISG 11 versucht
wird. Wenn die Maschine 10 durch den ISG 11 neu
gestartet wird, ist der Anschubstart der Maschine 10
unnötig, sodass kein Ruck aufgrund einer Verzöge-
rung erzeugt wird. Ein Fahrer kann ein Fahrzeug fah-
ren, ohne ein unangenehmes Gefühl zu verspüren.

[0033] Wenn die durch den Fahrzeuggeschwindig-
keitssensor 17 erfasste Fahrzeuggeschwindigkeit
„ve“ größer ist als die spezifizierte Geschwindigkeit
„ve0“, wird der Neustart der Maschine 10 durch den
Anschubstart ohne die Antriebsassistenz des ISG 11
versucht. Dadurch kann der Neustart der Maschine
10 lediglich durch die durch den Segelbetrieb erzeug-
te Antriebskraft versucht werden. Wenn die durch den
Fahrzeuggeschwindigkeitssensor 17 erfasste Fahr-
zeuggeschwindigkeit „ve“ niedriger ist als die spezi-
fizierte Geschwindigkeit „ve0“, wird der Neustart der
Maschine 10 durch den Anschubstart mit der An-
triebsassistenz des ISG 11 versucht. In einem Fall,
in dem die Fahrzeuggeschwindigkeit „ve“ niedriger
ist als die spezifizierte Geschwindigkeit „ve0“, wenn
der Neustart der Maschine 10 lediglich durch den An-
schubstart mit der durch den Segelbetrieb erzeug-
ten Antriebskraft versucht wird, kann die Drehzahl der
Maschine 10 nicht ausreichend erhöht werden, was
zu einem Fehlschlagen eines Neustartens der Ma-
schine 10 führen kann. Daher, in einem Fall, in dem
die Fahrzeuggeschwindigkeit „ve“ niedriger ist als die
spezifizierte Geschwindigkeit „ve0“, kann der Neu-
start der Maschine 10 durch den Anschubstart sicher
einhergehend mit einer Antriebsassistenz des ISG 11
ausgeführt werden. Darüber hinaus, weil der Antrieb
der Maschine 10 durch den ISG 11 unterstützt bzw.
assistiert wird, können Stöße, die durch Ausführen
des Anschubstarts erzeugt werden, abgemildert wer-
den. Daher kann eine Verschlechterung der Fahrbar-
keit eingeschränkt werden.

[0034] Das vorstehend beschriebene Ausführungs-
beispiel kann wie folgt modifiziert werden.

[0035] Im vorstehenden Ausführungsbeispiel wird
die Kupplung 13 abgetrennt, um den Leerlaufreduk-
tionsfreilaufbetrieb durchzuführen. Jedoch kann ei-
ne in dem Momentenwandler 12 angebrachte Sperr-
kupplung abgetrennt werden, um den Leerlaufreduk-
tionsfreilaufbetrieb durchzuführen.

[0036] Die spezifizierte Geschwindigkeit „ve0“ ist als
eine Fahrzeuggeschwindigkeit festgelegt, bei der die
Maschine 10 durch einen Anschubstart wieder bzw.
neu gestartet werden kann. Jedoch ist die spezifi-
zierte Geschwindigkeit „ve0“ nicht darauf beschränkt.
Beispielsweise kann die spezifizierte Geschwindig-
keit „ve0“ als eine Fahrzeuggeschwindigkeit festge-
legt sein, bei der die Maschinendrehzahl erhöht wer-

den kann, um die Maschine 10 zu starten. Ebenso
kann ein Getriebeübersetzungsverhältnis des Auto-
matikgetriebes 14 geändert werden, um die spezifi-
zierte Geschwindigkeit „ve0“ zu variieren.

[0037] Im vorstehenden Ausführungsbeispiel, wenn
eine Neustartanforderung bezüglich der Maschine
10 erzeugt wird, wird der Neustart der Maschine 10
durch den ISG 11 versucht. Wenn der Neustart der
Maschine 10 fehlschlägt, wird der Anschubstart aus-
geführt, um die Maschine 10 neu zu starten. Jedoch
kann der Neustart der Maschine 10 zunächst durch
den Anschubstart versucht werden. Wenn der Neu-
start der Maschine 10 fehlschlägt, kann der Neustart
der Maschine 10 durch den ISG 11 versucht werden.
Wenn die Maschine 10 durch den Anschubstart neu
gestartet wird, ist der Betrieb des ISG 11 unnötig.
Daher kann ein Verbrauch von elektrischer Energie
reduziert werden, als im Vergleich zu einem Fall, in
dem der Neustart der Maschine 10 durch den ISG 11
zuerst versucht wird. Ebenso kann ein Kraftstoffver-
brauch reduziert werden.

[0038] In Schritt 130 von Fig. 2 gilt, dass wenn der
Neustart der Maschine 10 durch den ISG 11 fehl-
schlägt, der Ablauf zum nächsten Schritt fortfährt. Der
Neustart der Maschine 10 durch den ISG 11 kann
mehrere Male versucht werden. Ebenso, in Schritt
170, kann der Neustart der Maschine 10 durch den
Anschubstart mehrere Male versucht werden.

[0039] In dem in Fig. 2 gezeigten Ablauf können
Schritt 150, Schritt 160 und Schritt 180 weggelas-
sen werden. In diesem Fall, wenn die Fahrzeugge-
schwindigkeit „ve“ niedrig ist, kann die Drehzahl der
Maschine 10 nicht ausreichend durch den Anschub-
start erhöht werden, was zu einem Fehlschlagen
des Neustarts der Maschine 10 führen kann. Daher
wird das gegenwärtige Getriebeübersetzungsverhält-
nis des Automatikgetriebes 14 auf eine solche Weise
geändert, dass die Drehzahl der Maschine 10 höher
wird als die spezifizierte Drehzahl (die zum Starten
der Maschine 10 erforderliche Drehzahl), gemäß der
Fahrzeuggeschwindigkeit (ve), wodurch die Drehzahl
der Maschine 10 sicher erhöht werden kann.

[0040] In einem Fall, in dem die Drehzahl der Ma-
schine nicht höher als die spezifizierte Drehzahl er-
höht werden kann, auch obwohl das Getriebeüber-
setzungsverhältnis des Automatikgetriebes 14 erhöht
wurde, wird die Drehzahl der Maschine 10 mit einer
Assistenz bzw. Unterstützung des ISG 11 erhöht. Da-
durch, im Vergleich mit der in Fig. 2 gezeigten Steue-
rung, kann die Ausgabe des ISG 11 unterbunden wer-
den, sodass der Energieverbrauch ebenso unterbun-
den wird.

[0041] Fig. 3 zeigt einen Ablauf, der teilweise von
dem in Fig. 2 gezeigten Ablauf geändert ist. Das
heißt, dass Schritt 250 entsprechend Schritt 150 und
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Schritt 260 entsprechend Schritt 160 zwischen Schritt
210 entsprechend Schritt 110 und Schritt 320 ent-
sprechend Schritt 320 angeordnet sind. Wenn die
Antwort in Schritt 260 NEIN ist, fährt der Ablauf zu
Schritt 270 bis Schritt 290 fort, anstatt Schritt 180.

[0042] Wenn nicht bestimmt wird, dass die durch
den Fahrzeuggeschwindigkeitssensor 17 erfasste
Fahrzeuggeschwindigkeit „ve“ höher ist als die spezi-
fizierte Geschwindigkeit „ve0“ (S260: NEIN), wird die
folgende Steuerung durchgeführt.

[0043] Wenn nicht bestimmt wird, dass die Fahr-
zeuggeschwindigkeit „ve“ höher ist als die spezifizier-
te Geschwindigkeit „ve0“ (S260: NEIN), fährt der Ab-
lauf zu Schritt 270 fort. In Schritt 270 gilt, dass weil die
Fahrzeuggeschwindigkeit „ve“ nicht höher ist als die
spezifizierte Geschwindigkeit „ve0“, bestimmt wird,
dass der Neustart der Maschine 10 nicht doppelt ver-
sucht werden kann. Ein Zwangsstart der Maschine 10
wird ausgeführt.

[0044] In Schritt 280 wird der ISG 11 angetrieben,
um ein Drehmoment zu erzeugen, das die Kurbelwel-
le 6 antreibt, und anschließend wird die Kraftstoffver-
brennung durchgeführt, um die Maschine 10 neu zu
starten. In Schritt 290 verbleibt die Kupplung 10 abge-
trennt, um kontinuierlich den Segelbetrieb (Leerlauf-
freilauf) durchzuführen, während sich die Maschine
10 in Betrieb befindet (Leerlauf). Anschließend wird
die Steuerung beendet.

[0045] Die Prozesse in den Schritten 200, 210, 250,
260, 320, 330, 340, 370 von Fig. 3 sind die gleichen
wie jene in den Schritten 100, 110, 120, 130, 140,
150, 160, 170 von Fig. 2.

[0046] Dadurch, auch wenn die Fahrzeuggeschwin-
digkeit „ve“ niedriger ist als die spezifizierte Ge-
schwindigkeit „ve0“, wird die Maschine 10 zwangsge-
startet. Der Segelbetrieb eines Fahrzeugs kann bei-
behalten werden, während sich die Maschine 10 in
Betrieb befindet.

[0047] Diese Offenbarung wurde gemäß den Aus-
führungsbeispielen beschrieben. Jedoch sollte es
verstanden sein, dass diese Offenbarung nicht auf
die vorstehenden Ausführungsbeispiele oder die
Strukturen beschränkt ist. Diese Offenbarung um-
fasst verschiedene modifizierte Beispiele sowie Mo-
difikationen, die innerhalb eines Äquivalenzbereichs
fallen. Zusätzlich zu den verschiedenen Kombinatio-
nen und Konfigurationen liegen andere Kombinatio-
nen und Konfigurationen, die mehr, weniger oder le-
diglich ein einzelnes Element umfassen, ebenso in-
nerhalb des Geistes und des Umfangs der vorliegen-
den Offenbarung.

Patentansprüche

1.    Neustartsteuerungsvorrichtung, die an einem
Fahrzeug (100) angewendet wird, das mit einer Ver-
brennungskraftmaschine (10), einem Elektromotor
(11), der mit einer Ausgangswelle (6) der Verbren-
nungskraftmaschine verbunden ist, sodass ein Dreh-
moment an die Ausgangswelle angelegt wird, um ei-
ne Drehzahl der Verbrennungskraftmaschine zu er-
höhen, einem Antriebsrad (15), einer Kupplungsvor-
richtung (13), die in Eingriff gebracht oder abge-
trennt wird, um eine Kraftübertragung zwischen der
Ausgangswelle der Verbrennungskraftmaschine und
dem Antriebsrad zuzulassen oder zu unterbinden,
und einem Fahrzeuggeschwindigkeitserfassungsab-
schnitt (17), der eine Fahrzeuggeschwindigkeit er-
fasst, ausgestattet ist, wobei die Neustartsteuerungs-
vorrichtung (16) aufweist:
einen Durchführungsbedingungsbestimmungsab-
schnitt, der bestimmt, ob eine Durchführungsbedin-
gung, dass das Fahrzeug einen Segelbetrieb durch-
führt, erfüllt ist;
einen Segelbetriebsabschnitt, der eine Kraftstoff-
zufuhr zu der Verbrennungskraftmaschine been-
det und die Kupplungsvorrichtung abtrennt, um ei-
nen Segelbetrieb des Fahrzeugs durchzuführen,
wenn der Durchführungsbedingungsbestimmungs-
abschnitt bestimmt, dass die Durchführungsbedin-
gung erfüllt ist;
einen Neustartbedingungsbestimmungsabschnitt,
der bestimmt, ob eine Neustartbedingung zum Neu-
starten der Verbrennungskraftmaschine erfüllt ist,
während sich das Fahrzeug im Segelbetrieb befindet;
einen Anschubstartabschnitt, der die Kupplungsvor-
richtung in Eingriff bringt, um eine Drehzahl der Ver-
brennungskraftmaschine durch eine durch den Se-
gelbetrieb erzeugte Antriebskraft zu erhöhen, und die
Kraftstoffzufuhr zu der Verbrennungskraftmaschine
zum Starten der Verbrennungskraftmaschine wieder
öffnet;
einen Anlaufstartabschnitt, der die Drehzahl der Ver-
brennungskraftmaschine mittels des Elektromotors
erhöht, und die Kraftstoffzufuhr zu der Verbrennungs-
kraftmaschine zum Starten der Verbrennungskraft-
maschine wieder öffnet; und
einen Verdopplungsinbetriebnahmeabschnitt, der
versucht, die Verbrennungskraftmaschine durch den
Anschubstartabschnitt oder den Anlaufstartabschnitt
zu starten, wenn der Neustartbedingungsbestim-
mungsabschnitt bestimmt, dass die Neustartbedin-
gung erfüllt ist, und der versucht, die Verbrennungs-
kraftmaschine durch den anderen des Anschubstart-
abschnitts oder des Anlaufstartabschnitts zu starten,
wenn die Verbrennungskraftmaschine nicht gestartet
wurde, wobei
der Anschubstartabschnitt versucht, die Verbren-
nungskraftmaschine ohne jegliche Antriebsassis-
tenz des Elektromotors zu starten, wenn die durch
den Fahrzeuggeschwindigkeitserfassungsabschnitt
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erfasste Fahrzeuggeschwindigkeit höher ist als eine
spezifizierte Geschwindigkeit, und
der Anschubstartabschnitt versucht, die Verbren-
nungskraftmaschine mit einer Antriebsassistenz
des Elektromotors zu starten, wenn die durch
den Fahrzeuggeschwindigkeitserfassungsabschnitt
erfasste Fahrzeuggeschwindigkeit niedriger ist als
die spezifizierte Geschwindigkeit.

2.    Neustartsteuerungsvorrichtung, die an einem
Fahrzeug angewendet wird, das mit einer Verbren-
nungskraftmaschine (10), einem Elektromotor (11),
der mit einer Ausgangswelle (6) der Verbrennungs-
kraftmaschine verbunden ist, sodass ein Drehmo-
ment an die Ausgangswelle angelegt wird, um ei-
ne Drehzahl der Verbrennungskraftmaschine zu er-
höhen, einem Antriebsrad (15) und einer Kupplungs-
vorrichtung (13), die in Eingriff gebracht oder abge-
trennt wird, um eine Kraftübertragung zwischen der
Ausgangswelle der Verbrennungskraftmaschine und
dem Antriebsrad zuzulassen oder zu unterbinden,
ausgestattet ist, wobei die Neustartsteuerungsvor-
richtung (16) aufweist:
einen Durchführungsbedingungsbestimmungsab-
schnitt, der bestimmt, ob eine Durchführungsbedin-
gung, dass das Fahrzeug einen Segelbetrieb durch-
führt, erfüllt ist;
einen Segelbetriebsabschnitt, der eine Kraftstoff-
zufuhr zu der Verbrennungskraftmaschine been-
det und die Kupplungsvorrichtung abtrennt, um ei-
nen Segelbetrieb des Fahrzeugs durchzuführen,
wenn der Durchführungsbedingungsbestimmungs-
abschnitt bestimmt, dass die Durchführungsbedin-
gung erfüllt ist;
einen Neustartbedingungsbestimmungsabschnitt,
der bestimmt, ob eine Neustartbedingung zum Neu-
starten der Verbrennungskraftmaschine erfüllt ist,
während sich das Fahrzeug im Segelbetrieb befindet;
einen Anschubstartabschnitt, der die Kupplungsvor-
richtung in Eingriff bringt, um eine Drehzahl der Ver-
brennungskraftmaschine durch eine durch den Se-
gelbetrieb erzeugte Antriebskraft zu erhöhen, und die
Kraftstoffzufuhr zu der Verbrennungskraftmaschine
zum Starten der Verbrennungskraftmaschine wieder
öffnet;
einen Anlaufstartabschnitt, der die Drehzahl der Ver-
brennungskraftmaschine mittels des Elektromotors
erhöht, und die Kraftstoffzufuhr zu der Verbrennungs-
kraftmaschine zum Starten der Verbrennungskraft-
maschine wieder öffnet;
einen Verdopplungsinbetriebnahmeabschnitt, der
versucht, die Verbrennungskraftmaschine durch den
Anschubstartabschnitt oder den Anlaufstartabschnitt
zu starten, wenn der Neustartbedingungsbestim-
mungsabschnitt bestimmt, dass die Neustartbedin-
gung erfüllt ist, und der versucht, die Verbrennungs-
kraftmaschine durch den anderen des Anschubstart-
abschnitts oder des Anlaufstartabschnitts zu starten,
wenn die Verbrennungskraftmaschine nicht gestartet
wurde; und

einem Zwangsanlaufstartabschnitt, der zwangswei-
se die Verbrennungskraftmaschine durch den An-
laufstartabschnitt neu startet, wenn die Fahrzeugge-
schwindigkeit niedriger wird als ein Schwellenwert,
bei dem ein Anschubstart ausgeführt werden kann,
während sich das Fahrzeug im Segelbetrieb befindet.

3.    Neustartsteuerungsvorrichtung gemäß An-
spruch 2, wobei
das Fahrzeug mit einem Fahrzeuggeschwindig-
keitserfassungsabschnitt (17), der eine Fahrzeugge-
schwindigkeit erfasst, ausgestattet ist,
der Anschubstartabschnitt versucht, die Verbren-
nungskraftmaschine ohne jegliche Antriebsassis-
tenz des Elektromotors zu starten, wenn die durch
den Fahrzeuggeschwindigkeitserfassungsabschnitt
erfasste Fahrzeuggeschwindigkeit höher ist als eine
spezifizierte Geschwindigkeit, und
der Anschubstartabschnitt versucht, die Verbren-
nungskraftmaschine mit einer Antriebsassistenz
des Elektromotors zu starten, wenn die durch
den Fahrzeuggeschwindigkeitserfassungsabschnitt
erfasste Fahrzeuggeschwindigkeit niedriger ist als
die spezifizierte Geschwindigkeit.

4.    Neustartsteuerungsvorrichtung gemäß einem
der Ansprüche 1 bis 3, wobei
das Fahrzeug mit einem Fahrzeuggeschwindig-
keitserfassungsabschnitt (17), der eine Fahrzeugge-
schwindigkeit erfasst, und mit einem Automatikgetrie-
be (14), das ein Übersetzungsverhältnis zwischen ei-
ner Drehzahl der Ausgangswelle der Verbrennungs-
kraftmaschine und einer Drehzahl des Antriebsrads
ändert, ausgestattet ist,
die Neustartsteuerungsvorrichtung weiterhin ei-
nen Übersetzungsverhältnissteuerungsabschnitt auf-
weist, der das Ändern des Übersetzungsverhältnis-
ses des Automatikgetriebes steuert, und
der Anschubstartabschnitt die Verbrennungskraftma-
schine gemäß der durch den Fahrzeuggeschwin-
digkeitserfassungsabschnitt erfassten Fahrzeugge-
schwindigkeit neu startet, nachdem der Überset-
zungsverhältnissteuerungsabschnitt das Änderungs-
übersetzungsverhältnis derart ändert, dass die Dreh-
zahl der Verbrennungskraftmaschine eine spezifizier-
te Drehzahl übersteigt.

5.    Neustartsteuerungsvorrichtung gemäß An-
spruch 1, weiterhin mit:
einem Zwangsanlaufstartabschnitt, der zwangswei-
se die Verbrennungskraftmaschine durch den An-
laufstartabschnitt neu startet, wenn die Fahrzeugge-
schwindigkeit niedriger wird als ein Schwellenwert,
bei dem ein Anschubstart ausgeführt werden kann,
während sich das Fahrzeug im Segelbetrieb befindet.

6.    Neustartsteuerungsvorrichtung gemäß einem
der Ansprüche 1 bis 5, wobei
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der Verdopplungsinbetriebnahmeabschnitt die Ver-
brennungskraftmaschine zunächst durch den Anlauf-
startabschnitt startet, und
wenn der Anlaufstartabschnitt dabei fehlschlägt, die
Verbrennungskraftmaschine zu starten, der Verdopp-
lungsinbetriebnahmeabschnitt die Verbrennungs-
kraftmaschine durch den Anschubstartabschnitt star-
tet.

7.    Neustartsteuerungsvorrichtung gemäß einem
der Ansprüche 1 bis 5, wobei
der Verdopplungsinbetriebnahmeabschnitt die Ver-
brennungskraftmaschine zunächst durch den An-
schubstartabschnitt startet, und
wenn der Anschubstartabschnitt dabei fehlschlägt,
die Verbrennungskraftmaschine zu starten, der
Verdopplungsinbetriebnahmeabschnitt die Verbren-
nungskraftmaschine durch den Anlaufstartabschnitt
startet.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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